
Anlage 1: 
 
Feststellung des Ergebnisses 
 
Der Vermögenshaushalt 2006 schließt mit 
Einnahmen in Höhe von 43.451.736,69 EUR 
Ausgaben in Höhe von 43.451.736,69 EUR 
ab. 
 
Das Ergebnis des Vermögenshaushaltes beinhaltet eine pauschale Restebereinigung bei 
Einnahmen aus Stellplatzablösungen in Höhe von 40.000,00 EUR, für Einnahmen aus 
Grundstücksverträgen Gewerbegebiet Mitte in Höhe von 200.000,00 EUR, bei den 
Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen in Höhe von 200.000,00 EUR sowie bei den 
Einnahmen aus Schrotterlösen in Höhe von 27.000,00 EUR.  
 
Der Vermögenshaushalt hat damit insgesamt einen Konsolidierungsbeitrag für den 
Verwaltungshaushalt in Höhe von 2.928.902,91 EUR  (Vorjahr 1.186.958,00 EUR) 
geleistet. 
 
In dieser Größenordnung war es möglich, die Pflichtzuführung des Verwaltungshaushaltes 
an den Vermögenshaushalt über den geplanten Ansatz hinaus zu reduzieren. Diese 
Reduzierung ist nach § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO möglich, da dafür Einnahmen nach § 1 
Abs. 1 Nr. 3 und 4 GemHVO zur Verfügung standen  
Diese Einsparung war im Wesentlichen möglich durch Minderausgaben bei 

 den Haushaltsausgaberesten aus Vorjahren, die in Höhe von 213.122,93 EUR in Abgang 
gestellt wurden, 

 der Baumaßnahme Ganztagsschule Zoberberg von 283.539,06 EUR 
 der Sanierung Grundschule Kleinkühnau zur Kita von 281.061,17 EUR, 
 der Generalsanierung der Astronomischen Station von 252.835,40 EUR, 
 der Zuschüssen für die Stadtsanierung Dessau Nord und Nordwest von 203.061,05 EUR 

und 
 der Zahlung an den Entschädigungsfonds von 268.464,33 EUR. 

 
Darüber hinaus standen folgende Mehreinnahmen zur Verfügung 

 Zuweisungen vom Land für die Stadteinfahrt Nord von 203.244,25 EUR, 
 Zuweisungen vom Land (URBAN II) für die Sanierung Stadtschwimmhalle von 

211.205,38 EUR, 
 Zuweisungen vom Land für den Bau TGZ  von 445.933,41 EUR und 
 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen von 440.455,45 EUR. 

 
 
Haushaltsausgabereste 
 
Gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO bleiben Ausgabeansätze im Vermögenshaushalt bis zur 
Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Diese gesetzliche Möglichkeit 
erlaubt die Bildung von Haushaltsausgaberesten im Vermögenshaushalt. 
 
Dabei ist der Umfang der Bildung von Haushaltsausgaberesten einerseits vom notwendigen 
Bedarf, jedoch andererseits von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln abhängig. 
Der Haushaltsausgleich ist dabei sicherzustellen (§ 90 (3) GO LSA). Bei der Bildung und 
Übertragung von Haushaltsausgaberesten handelt es sich nicht um einen Regelfall, sondern 
die entsprechenden Voraussetzungen der Übertragung sind zu prüfen. 
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Das sind insbesondere der Maßnahmebeginn, der in der Regel bei erfolgter Submission 
(Auftragsvergabe) vorliegt. Bei der Bildung und Übertragung von Haushaltsausgaberesten 
wurde ein strenger Maßstab angelegt. 
 
Für die gebildeten bzw. übertragenen Haushaltsausgabereste lag grundsätzlich 
Auftragsbindung vor bzw. die Übertragung war aufgrund des Nachweises der Verwendung 
von zweckgebundenen Fördermitteln notwendig. 
 
Die Stadt Dessau befand sich Anfang des Jahres 2007 durch eine noch nicht beschlossene 
Haushaltssatzung in der satzungslosen Zeit. 
Die Entscheidung über die Bildung von Haushaltsausgaberesten im Rahmen der 
Jahresrechnung 2006 unterlag somit einerseits der Notwendigkeit, dass die Jahresrechnung 
2006 einen Beitrag zur Konsolidierung des Haushaltes leistet und andererseits den 
restriktiven Vorgaben aus dem Runderlass des MI LSA vom 24.09.2004 zur 
Haushaltskonsolidierung.  
 
Darin heißt es: 
Während der vorläufigen Haushaltswirtschaft ist an die Notwendigkeit der Bildung von 
Haushaltsausgaberesten ein besonders strenger Maßstab anzulegen. Restebildungen sind 
vom Rat und der Verwaltung einer besonders strengen Prüfung unter den Gesichtspunkten 
eines Verzichts oder einer Bereinigung zu Gunsten einer späteren Neuveranschlagung zu 
unterziehen. Für noch nicht begonnene Investitionsvorhaben hat eine Restebildung zu 
unterbleiben. 
Dieser Grundsatz lag den Entscheidungen über die nach 2007 zu übertragenden 
Haushaltsausgabereste zu Grunde.  
 
Damit ist es gelungen, die von 2006 nach 2007 zu übertragenen 
Haushaltsausgabereste mit insgesamt 2.205.456,71 EUR gegenüber dem Vorjahr 
nochmals zu reduzieren und auf dem mit Abstand niedrigsten Niveau der letzten zehn 
Jahre zu halten.  
 
 
Entwicklung der Haushaltsausgabereste 1993 bis 2006 

 

übertragene 
Haushaltsausgabereste in 

EUR 

übertragene 
Haushaltsausgabereste in 

EUR 
1993 24.458.683,73 2000 20.912.628,66 
1994 16.029.011,43 2001 16.959.204,05 
1995 19.251.165,04 2002 13.606.929,30 
1996 14.306.142,04 2003 12.378.315,88 
1997 16.365.076,77 2004 5.037.549,89 
1998 16.471.459,32 2005 2.806.828,89 
1999 19.733.484,79 2006 2.205.456,71 
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Entwicklung der Haushaltsausgabereste 1993 bis 2006 
 

Übersicht HAR in EUR
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Entwicklung der Verschuldung 
 
Im Jahr 2006 wurde folgender Schuldenabbau erreicht: 
 
2006 
 

Rechnungsergebnis in EUR 

Kredittilgung ordentlich 5.745.262,49

Kredittilgung außerordentlich 23,49
Kredittilgung durch das LSA im Rahmen KommInvest  600.541,80
Korrektur übernommene Kredite für Bauhof und VG-
Gebäude 

-5,47

Schuldenabbau 2006 6.345.833,25
 
Im Jahr 2006 wurden Kredite in Höhe von insgesamt 6.345.833,25 EUR getilgt. Die Tilgung 
im Rahmen der Förderprogramme KommInvest 2002 und 2003 erfolgte durch das Land. 
Weiterhin wurden die Kreditanteile am Bauhof bzw. dem VG-Gebäude der ehemaligen VG-
Rosseltal neu berechnet, hier erfolgte eine Reduzierung der Kreditschulden um 5,47 EUR. 
Es wurden keine Kredite neu aufgenommen. 
 
Zum 31.12.2006 beträgt der Stand der Schulden insgesamt 98.477.605,60 EUR (Vorjahr 
104.823.438,85 EUR). Das entspricht 1.266,82 EUR/Einwohner (Vorjahr 
1.334,8 EUR/Einwohner) (Siehe Anlage 6!).  
 
Stand Einwohner per 31.10.2006     77.736 
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Zuführung zur allgemeinen Rücklage 
 
Der allgemeinen Rücklage wurden 2006 keine Einnahmen zugeführt.  
 
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 
 
Die Stadt Dessau hatte zum 01.01.2006 einen Bestand in der allgemeinen Rücklage von 
134.933,78 EUR.  
Dieser erhöht sich nachträglich um 1.069,66 EUR auf 136.003,44 EUR. Im Jahr 2005 ist 
dieser Anteil beim Rücklagezugang aus der Eingemeindung von Rodleben nicht mit 
berücksichtigt worden. Es handelt sich hierbei um Mittel, die auf einem Verwahrkonto der 
Kasse für die ehemalige Gemeinde Rodleben geführt wurden.  
 
Im Jahr 2006 wurden von diesem Rücklagenbestand insgesamt 66.960,60 EUR entnommen. 
Diese Entnahme war in Höhe von 65.890,94 EUR zur sachgerechten Verwendung der 
Rücklage für Stellplatzablösebeträge erforderlich. In Höhe von 1.069,66 EUR diente die 
Entnahme zur Finanzierung von Investitionen im Stadtteil Rodleben.  
 
Der Bestand an der allgemeinen Rücklage reduziert sich damit von 134.933,78 EUR auf 
69.042,84 EUR (Siehe Anlage 5!). 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
2. Abwicklung Haushaltsausgabereste aus Vorjahren 
3. Neue Haushaltsausgabereste 
4. Feststellung des Ergebnisses 
5. Übersicht über den Bestand der Rücklagen 
6. Übersicht über die Entwicklung der Schulden 
 


